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In eigener Sache

Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner

Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Matthias
Ludi seit dem 1. November 2007 unser Team im Büro Gstaad 
verstärkt. Er ist im Saanenland aufgewachsen und hat nach dem
Abschluss der Handelsschule in La Neuveville mehrere Jahre prak-
tische Erfahrung in Betrieben in unserer Region gesammelt. Im
Oktober 2007 hat er nach 3-jähriger Ausbildung an der Berner
Fachhochschule für Wirtschaft und Verwaltung die Prüfung zum
Betriebsökonom FH erfolgreich bestanden. Wir gratulieren Matthias
Ludi zu diesem Erfolg und freuen uns auf eine gute Zusammen-
arbeit.
Per Mitte Februar 2008 wird zudem Daniel Deubelbeiss seine 
Stelle im Büro Gstaad antreten. Er übernimmt den Arbeitsbereich
von Nicole Perreten, welche sich beruflich neu orientiert hat. 
Daniel Deubelbeiss ist an der Lenk aufgewachsen und hat im Juli
2007 die Kaufmännische Lehre in unserem Büro an der Lenk erfolg-
reich abgeschlossen. Wir freuen uns, dass wir ihn nach seinem 
Militärdienst für ein weiterführendes Engagement in unserer
Firma gewinnen konnten.

Am 21. und 27.November 2007 durften wir über 70 interessierte Gäste
in Blankenburg und Gstaad zu unserem alljährlichen Informations-
anlass willkommen heissen. Das Schwergewicht der Information
lag in diesem Jahr auf den Neuerungen im GmbH-Recht und im 
Revisionsrecht, welche per 1.1.2008 in Kraft treten werden.

In den beiden Informationsblöcken von Marc von Felten (GmbH-
Recht) und Marc Aellen (Revisionsrecht) wurde möglichst praxis-
nah aufgezeigt, welche Chancen und welcher Handlungsbedarf mit
den neuen gesetzlichen Regelungen verbunden sind. 

Die Checkliste, anhand welcher auch Sie prüfen können, welche
Massnahmen Sie als Teilhaber einer AG, GmbH oder Genossenschaft
in den nächsten Monaten ergreifen sollten, finden Sie auf unserer
Website (www.tundr.ch).

Ihnen, liebe Kunden und Geschäftspartner, danken wir ganz herz-
lich für die stets sehr gute Zusammenarbeit und das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen. Gleichzeitig wünschen wir Ihnen und Ihren
Familien schöne und erholsame Festtage und viel Erfolg im 2008.

Beste Grüsse
T&R Oberland AG

Der praktische Tipp
Etwas überraschend publizierte das Eidgenössische Departement
des Innern EDI am 1. Oktober 2007 eine vom Bundesrat beschlos-
sene Anpassung im Bereich der Säule 3a-Beiträge. Für die Steuer-
und Finanzplanungen werden mit Inkrafttreten per 1. Januar 2008
neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. 

Zur Förderung der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmer be-
schloss der Bundesrat, dass bei Erwerbstätigkeit über das ordent-
liche Rentenalter hinaus während maximal 5 Jahren
• der Bezug der Säule 3a aufgeschoben oder
• weiterhin in die Säule 3a steuerbegünstigt einbezahlt werden 

kann.

Gemäss unseren Abklärungen bestehen bisher keine Bestrebungen,
das notwendige Ausmass der Erwerbstätigkeit näher zu quanti-
fizieren. Gestützt darauf dürfte auch die Vereinnahmung eines
Verwaltungsratshonorares das Kriterium der Erwerbstätigkeit er-
füllen. 

Da die Auszahlung der Säule 3a einem progressiven Tarif unter-
liegt, kann an der bisherigen Empfehlung festgehalten werden,
dass die Steuerpflichtigen mehrere Vorsorgeverträge, entweder
mit Bankstiftungen oder Versicherungsgesellschaften, abschliessen
sollten (selbstverständlich unter Beachtung der Bestimmungen
über den Maximalbetrag).
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Sind Sie vorbereitet?

Vermehrt werden uns in der Beratung güter- und

erbrechtliche Fragen gestellt; dies ist unter anderem

auf die sich stark im Wandel befindenden Familien-

strukturen zurückzuführen. Aus diesem Grund er-

läutern wir im vorliegenden Artikel einige Grund-

sätze des Erbrechts. 

Gesetzliche Erben

Die gesetzliche Erbfolge in der Schweiz  basiert auf

dem Prinzip der Erbberechtigung der Familie und

stellt dabei grundsätzlich auf die Blutsverwandt-

schaft ab. Wenn der/die Erblasser/-in1 keine anderen

(gültigen) Anweisungen getroffen hat, so ent-

scheidet das Gesetz über die Erbfolge.

Gesetzliche Erben sind: die Nachkommen, der Ehe-

partner, der eingetragene Partner und Verwandte

(inkl. Geschwister) sowie letztlich das Gemein-

wesen. Nachkommen des Erblassers sind seine leib-

lichen und adoptierten Kinder und Kindeskinder.

Ausserehelich geborene Kinder und deren Nach-

kommen sind den ehelich geborenen gleichgestellt.

Die nichtgemeinsamen Kinder des Ehegatten des Erb-

lassers jedoch sind keine Nachkommen des Erblassers

und demzufolge auch nicht erbberechtigt. Der wich-

tigste, nicht blutsverwandte gesetzliche Erbe ist

der überlebende Ehegatte. Konkubinatspartner sind

keine Ehegatten und demzufolge auch keine gesetz-

lichen Erben. 

Die näheren Verwandten schliessen die entfernteren

von der Erbfolge aus: Hat der Erblasser Nachkommen

hinterlassen und leben seine Eltern noch, erben 

die Nachkommen – zusammen mit dem überlebenden

Ehegatten – alles; die Eltern erben nichts, weil sie

der zweiten Stammesordnung (Parentel) angehören,

die Kinder jedoch der ersten. 

Ohne Kinder muss sich der überlebende Ehegatte

den Nachlass mit den Eltern des Erblassers teilen.

Um ein weitverbreitetes Missverständnis zu klären:

Leben seine Eltern noch, erben diese zuerst, erst

danach die Geschwister. Fehlen auch diese oder

weitere Angehörige der elterlichen Parentel ist der

überlebende Ehegatte Alleinerbe, denn die Erb-

berechtigung der Verwandten hört mit dem Stamm

der Grosseltern auf.

Der überlebende Ehegatte erhält, wenn er mit Nach-

kommen zu teilen hat, die Hälfte der Erbschaft;

wenn er mit Erben des elterlichen Stammes zu teilen

hat, 3/4 der Erbschaft; wenn keine Erben des elter-

lichen Stammes vorhanden sind, die ganze Erbschaft.

Beispiele gesetzliche Erbteile:

Pflichtteile JA –
«Enterben» fast unmöglich

Wer stirbt, kann nicht (ganz) frei entscheiden, was

nach seinem Tod mit dem Vermögen geschehen soll.

Der Gesetzgeber lässt zu, dass die Grösse der gesetz-

lichen Anteile verkleinert wird, schreibt aber die

1 Sprachliche Gleichstellung:
Da es keine offizielle einheitliche Form gibt, wird die männliche
Form gewählt, da sie weniger Platz beansprucht; die Frauen sind
selbstverständlich mitgemeint. 

überlebender Ehegatte überlebender Ehegatte
mit 3 Kindern mit Eltern des Verstorbenen

1/6

1/6

1/6

1/2

1/4

3/4
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Mindestgrösse vor, schützt durch sog. Pflichtteile. 

Pflichtteilsgeschützt sind jedoch nur gewisse ge-

setzliche Erben: die direkten Nachkommen, Ehe-

partner und – nur wenn keine Nachkommen vorhan-

den sind – die Eltern des Verstorbenen. Konkubinats-

partner und Stiefkinder sind im auf die traditionelle

Familie zugeschnittenen Erbrecht nicht vorgesehen.

Werden sie begünstigt, kann dies mit Pflichtteilen

von Verwandten kollidieren. Auch hier gilt es, ein

weitverbreitetes Missverständnis aufzuklären: Ge-

schwister (und deren Nachkommen) des Erblassers

sind neben dem überlebenden Ehegatten gesetz-

liche Erben. Sie sind aber nicht pflichtteilsgeschützt.

Den Geschwistern kann also z.B. durch Testament

oder Erbvertrag der ganze gesetzliche Anspruch von

einem Viertel entzogen werden. 

Der Pflichtteil wird immer vom gesetzlichen Erbteil

jedes Erben berechnet. Er beträgt für einen Nach-

kommen 3/4, für den Ehegatten und jeden Elternteil 1/2

des gesetzlichen Erbanspruchs. Jenen Teil, über den

wir frei verfügen können, wird freie Quote genannt.

Wird einem pflichtteilsgeschützten Erben nicht nur

die freie Quote, sondern der Pflichtteil selbst ent-

zogen, kann dieser auf Herabsetzung klagen, denn

es liegt eine Enterbung vor. Damit eine Enterbung

geschützt wird, müssen schwerwiegende Gründe vor-

handen sein, wie etwa ein schweres Verbrechen ge-

gen den Erblasser selbst oder gravierende Verletzung

familienrechtlicher Pflichten. 

Lebzeitige Vermögensübertragungen, darunter fallen

auch Beiträge an die Ausbildung, bilden häufig die

Ursache von Erbstreitereien, denn für die Berech-

nung der Pflichtteile ist nicht nur das beim Tod

vorhandene Vermögen des Erblassers einzusetzen,

gewisse Beträge sind hinzuzurechnen bzw. auszu-

gleichen. Das Erbrecht geht mit der Ausgleichung

von der Idee aus, dass der Erblasser die gesetz-

lichen Erben gleich behandeln wollte.2

Einfluss des ehelichen Güterrechts

Die Heirat ist auch heute noch durch den Gedanken

der gegenseitigen Sorge – insbesondere der Alters-

vorsorge – getragen, weshalb die Situation des über-

lebenden Ehegatten berücksichtigt und in die Planung

einbezogen wird. Das Güterrecht regelt die Beteili-

gung des Ehepartners am Einkommen und Vermögen

des anderen. Es bestimmt wie das eheliche Vermögen

u.a. beim Tod eines Ehegatten aufgeteilt werden soll.

Der Nachlass ergibt sich erst nach der sog. güter-

rechtlichen Auseinandersetzung. Danach wird be-

stimmt, wie viel dem überlebenden Ehegatten und

wie viel dem Nachlass zugeführt wird. Nachdem der

Nachlass feststeht, wird die Erbschaft unter den

Erben aufgeteilt. Der überlebende Ehepartner er-

hält somit zusätzlich zum Anspruch aus der güter-

rechtlichen Auseinandersetzung noch einen Erbteil. 

gesetzlicher Pflichtteil freie Quote
Erbteil 3/8

Ehegatte 1/2 1/2 von 1/2 = 1/4 1/4

1. Kind 1/6 3/4 von 1/6 = 1/8 1/24

2. Kind 1/6 3/4 von 1/6 = 1/8 1/24

3. Kind 1/6 3/4 von 1/6 = 1/8 1/24

2 Siehe dazu auch den Artikel in der NZZ vom 16. November 2007
«Geltendes Pflichtsteilsrecht wird mehr und mehr zum Anachronismus». 

3/8

1/81/8

1/4

1/8
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Vermögen und trotzdem (vorerst)
nichts zu erben?

Einerseits kann durch Ehevertrag mittels Vorschlags-

zuweisung die ganze Errungenschaft dem über-

lebenden Ehegatten zugewiesen werden. Aufgrund

der gesetzlichen Vermutung, dass alles Vermögen der

Ehegatten als Errungenschaft zu gelten hat, lässt

sich in Situationen mit wenig ererbtem Vermögen so-

mit das ganze eheliche Vermögen dem überlebenden

Ehegatten zuwenden. Ist kein Eigengut vorhanden,

erhalten die gemeinsamen Kinder (vorerst) nichts.

Andererseits kann der überlebende Ehegatte mit der

erbrechtlichen Maximalbegünstigung in Form der

Nutzniessung Besitz am ganzen Nachlass erhalten.

Er kann ihn gebrauchen und nutzen, nur veräussern

darf er ihn nicht. Den Miterben verbleibt bis zum Tod

des überlebenden Ehegatten das nackte Eigentum. 

Diese beiden Regelungen werden jedoch nur den ge-

meinsamen Kindern zugemutet, da sie beim zweit-

versterbenden Ehegatten bzw. Elternteil zu den erb-

berechtigten Nachkommen zählen. 

Bei kinderlosen Ehegatten wird oft der Güterstand

der allgemeinen Gütergemeinschaft gewählt. Die

Zuweisung des Gesamtgutes führt zu einer praktisch

hundertprozentigen Begünstigung des überlebenden

Ehegatten. Weil damit kein Vermögen mehr in den

Nachlass fällt, kann durch einen solchen Ehevertrag

sogar das Pflichtteilsrecht der Eltern beim Tode des

erstversterbenden Ehegatten ausgeschaltet werden.

Das Familienbild verändert sich

und stellt diese geläufigen Formen der Maximal-

begünstigung der Ehegatten in Frage. Wie die meis-

ten Begriffe, die Werte und Ideale einer Gesellschaft

verkörpern, hat sich auch der Familienbegriff im

Laufe der Geschichte gewandelt.

Es ist bekannt, dass die Scheidungsquote konti-

nuierlich steigt. Weniger bekannt ist jedoch, dass

bei rund 43% der Eheschliessungen mindestens ein

Partner bereits eine Ehe hinter sich hat. So gibt es

immer mehr Zweitehen und damit eine neue Viel-

falt familialer Lebensformen: Schon länger gibt es

– früher vor allem durch Witwenschaft – neben der

Kernfamilie auch Fortsetzungs- bzw.Stieffamilien.

Noch nicht gar so lange entstehen zusammen-

gesetzte Stieffamilien mit Kindern beider neuer

Partner und allenfalls noch gemeinsamen leiblichen

Kindern, sog. Rekombinations- oder Patchwork-

familien. Das hat auch erbrechtliche Folgen für die

Kinder.

Wegen der Komplexität des Themas
«Das Familienbild verändert sich»
informieren wir über diese erbrechtlichen
Folgen in einer nächsten Ausgabe.


